
ERSTE-HILFE MASSNAHMEN:
Allgemeine Maßnahmen: 
Aus Gefahrenbereich bewegen. Betroffene in die stabile Seiten-
lage legen. Kontaminierte Kleidung sofort entfernen und sicher 
entsorgen.

Nach Einatmen:
Betroffene an die frische Luft bringen. Patienten warm und ruhig 
halten. Arzt oder Giftinformationszentrum umgehend kontaktieren.

Nach Hautkontakt: 
Mit reichlich Seife und Wasser abwaschen, falls verfügbar mit Po-
lythylenglykol 400, weiter mit Wasser säubern. Bei anhaltenden 
Symptomen Arzt kontaktieren.

Nach Augenkontakt: 
Umgehend mit ausreichend Wasser für mindestens 15 Minuten 
spülen, auch unter den Augenlidern. Falls vorhanden, Kontaktlin-
sen nach den ersten 5 Minuten entfernen, dann weiter spülen. Bei 
Entwicklung und Anhalten von Reizung ärztliche Hilfe aufsuchen.

Nach Verschlucken: 
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Arzt oder Gift-
informationszentrum umgehend kontaktieren.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Symptomatische Behandlung. Nach Verschlucken sollte eine Ma-
genspülung nur innerhalb der ersten zwei Stunden in Betracht ge-
zogen werden. Die Anwendung von Aktivkohle und Natriumsulfat 
wird jedoch immer empfohlen. Ein spezifisches Gegenmittel gibt es 
nicht.

Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Achtung

PANTHER 250 EC
Wirkstoff: 	 250 g/L Prothioconazol (25,0 Gew.-%)
Formulierung: 	 Emulgierbares Konzentrat (EC)

Gefahrenhinweise (H-Sätze):
(H319)	 Verursacht schwere Augenreizung.
(H335)	 Kann die Atemwege reizen.
(H410)	 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):
(P101)	� Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 

bereithalten.
(P102)	� Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
(P261)	� Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
(P280)	� Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
(P305+P351+P338)	� BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
(P308+P313)	� BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
(P391)	� Verschüttete Mengen aufnehmen.
(P403+P233)	� An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
(P405)	� Unter Verschluss aufbewahren.
(P501)	 Inhalt/Behälter der Schadstoffabfallentsorgung zuführen.

Weitere Kennzeichnungselemente:
(EUH 066)	 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
(EUH 401)	� Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Hier öffnen

JT Agro Europe sp. z o.o. ∙ Gate A, Aleja Grunwaldza 472 ∙ 80-309 Gdańsk, Poland

V.2024.01

UFI: X4W2-A0D7-N00E-YDF6



1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Roggen

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 37 bis 65
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 3
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Roggen

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1	 Anwendungsgebiet 
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Septoria nodorum 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Roggen

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 37 bis 65
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome



Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 3
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Roggen

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Echter Mehltau (Erysiphe graminis) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Roggen

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 71
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 3
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Roggen



3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Braunrost (Puccinia recondita) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Roggen

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 71
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Roggen

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 



(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet 
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Rhynchosporium secalis 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Roggen

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 71
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Roggen

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:



- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 
münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder

- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Echter Mehltau (Erysiphe graminis) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Wintergerste, Sommergerste

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 61
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 2
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Sommergerste
35 Tage	 Freiland: Wintergerste

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% *
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu 
Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - eingehalten 
wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
5 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Gelbrost (Puccinia striiformis) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Wintergerste, Sommergerste

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 61
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 2
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Sommergerste
35 Tage	 Freiland: Wintergerste

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
5 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Zwergrost (Puccinia hordei)
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Wintergerste, Sommergerste

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 61



Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 2
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Sommergerste
35 Tage	 Freiland: Wintergerste

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
5 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung: 	 Fusarium-Arten
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Wintergerste, Sommergerste

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 59 bis 69
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 1
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 2
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Sommergerste
35 Tage	 Freiland: Wintergerste



3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
5 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Rhynchosporium secalis 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Wintergerste, Sommergerste

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 61
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 2
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Sommergerste
35 Tage	 Freiland: Wintergerste

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 



(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
5 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Wintergerste, Sommergerste 

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 61
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 1
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 2
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Sommergerste
35 Tage	 Freiland: Wintergerste

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
5 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:



- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 
münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder

- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Echter Mehltau (Erysiphe graminis) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Winterhafer, Sommerhafer

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 61
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 2
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Sommerhafer
35 Tage	 Freiland: Winterhafer

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
5 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Haferkronenrost (Puccinia coronata) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Winterhafer, Sommerhafer 

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 bis 61
Anwendungszeitpunkt:	 Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 2
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Sommerhafer
35 Tage	 Freiland: Winterhafer

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-1) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten 
Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekenn-
zeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot 
der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50% 5 m, 75% 5 m, 90% * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
5 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Dinkel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 30 bis 32



Anwendungszeitpunkt:	 Ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 1
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
(F)	 Freiland: Dinkel
	� Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen 

Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht er-
forderlich.

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-2) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 
unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die 
mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, 
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Dinkel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 37 bis 65
Anwendungszeitpunkt:	 Ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 3
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -



2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Dinkel

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-2) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 
unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die 
mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, 
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet 
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Septoria nodorum 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Dinkel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 37 bis 65
Anwendungszeitpunkt:	 Ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 3
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Dinkel

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-2) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 
unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die 
mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, 
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * 



(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Echter Mehltau (Erysiphe graminis) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Dinkel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 71
Anwendungszeitpunkt:	 Ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 3
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Dinkel

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-2) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber 
einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß 
der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von 
den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. 
Für die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächen-
gewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:



- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 
münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder

- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Gelbrost (Puccinia striiformis) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Dinkel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 71
Anwendungszeitpunkt:	 Ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Dinkel

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-2) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 
unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die 
mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, 
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Braunrost (Puccinia recondita) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Dinkel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 71
Anwendungszeitpunkt:	 Ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 2
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Dinkel

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-2) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 
unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die 
mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, 
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.  
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1	 Anwendungsgebiet
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Dinkel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 26 bis 71
Anwendungszeitpunkt:	 Ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome



Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 3
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
	 - Abstand: 14 bis 21 Tage
Anwendungstechnik:	 spritzen
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Dinkel

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-2) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 
unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die 
mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, 
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:
ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 
münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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1	 Anwendungsgebiet 
Schadorganismus/Zweckbestimmung:	 Fusarium-Arten 
Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte:	 Dinkel

2	 Kennzeichnungsauflagen
2.1	 Angaben zur sachgerechten Anwendung
Einsatzgebiet:	 Ackerbau
Anwendungsbereich:	 Freiland 
Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich:	 Nein
Anwenderkategorie:	 Beruflich
Stadium der Kultur:	 56 bis 69
Anwendungszeitpunkt:	 Ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
Maximale Zahl der Behandlungen:	 - in dieser Anwendung: 1
	 - für die Kultur bzw. je Jahr: 3
Anwendungstechnik:	 spritzen 
Aufwand:	 - 0,8 l/ha in 200 bis 400 l Wasser/ha

2.2	 Sonstige Kennzeichnungsauflagen
- keine -

2.3	 Wartezeiten
35 Tage	 Freiland: Dinkel



F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt 
bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

RESISTENZMANAGEMENT
Die wiederholte Anwendung an ein und derselben Kultur gegen einen Erreger wie Mehltau sollte nicht mit ULTRALINE allein erfolgen. Spritzmischungen oder 
abwechselnde Anwendungen anderer Fungiziden mit unterschiedlicher Wirkungsweise (z.B. Morpholine) haben gezeigt, dass es zu weniger Resistenzbildung 
kommt. Vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung des Selektionsdrucks auf unempfindliche Septoria tritici Stämme sollten getroffen werden (z.B. Mischun-
gen mit Produkten unterschiedlicher Wirkungsweise). Befragen Sie Ihren Pflanzenschutzmittel-Berater über möglichen Strategien zum Resistenzmanagement 
für die Schadorganismen in den oben genannten Kulturen. Das ‘Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)’ spricht Empfehlungen aus, die für zusätzliche 
Informationen herangezogen werden können. Es sind Stämme der Blattfleckenkrankheit bekannt, die gegen Azol-Fungizide resistent sind. Um die Entwicklung 
von Resistenzen zu vermeiden, sollte das Produkt vorbeugend bei Warndiensthinweisen angewendet werden. Bei Auftreten der Blattfleckenkrankheit nach 
Möglichkeit kein Azol-Fungizid anwenden, wenn andere Krankheiten wie Sclerotinia in der Blütezeit bekämpft werden. ACHTUNG: Die Entstehung gegen 
ULTRALINE resistenter Stämme kann nicht ausgeschlossen oder vorhergesagt werden. Wenn eine Resistenz auftritt, ist es wahrscheinlich, dass keine zufrie-
denstellenden Ergebnisse mit ULTRALINE erzielt werden.

PHYTOTOXIZITÄT
ULTRALINE kann bei allen kommerziellen Sorten von Winter- und Sommergerste, Winter- und Sommerweizen, Hartweizen, Triticale, Winterroggen, Winter- und 
Sommerhafer und Winterraps verwendet werden.

ANWENDUNGSTECHNIK
Die Packung vor dem Gebrauch gründlich schütteln. Die erforderliche Menge ULTRALINE bei laufendem Rührsystem in den zur Hälfte gefüllten Spritztank 
geben und dann bis zum erforderlichen Füllstand mit Wasser auffüllen. Während des Sprühens und bei Stillständen kontinuierlich weiterrühren, bis der Tank 
vollständig entleert ist. Sofort nach dem Mischen sprühen.
Spritzgeräte sollten vor dem Gebrauch gründlich gereinigt und Filter und Düsen auf Beschädigungen und Verstopfungen überprüft werden. Die Auslegerhöhe 
sollte angepasst werden, um eine gleichmäßige Abdeckung der Kulturen zu gewährleisten, insbesondere in späteren Wachstumsstadien. Die richtige Höhe 
ist die, bei der der Sprühnebel aus abwechselnden Düsen knapp über der Kultur auftrifft. Bei dichtem Bestand, in späteren Wachstumsstadien sollten höhere 
Wasservolumina verwendet werden. Sprühgeräte sollten nach Gebrauch gründlich mit Reinigungsmittel gereinigt werden.

ERSTE HILFE-MASSNAHMEN
Allgemeine Hinweise
Aus Gefahrenbereich bewegen. Betroffene in die stabile Seitenlage legen. Kontaminierte Kleidung sofort entfernen und sicher entsorgen.

Nach Einatmen
Betroffene an die frische Luft bringen. Patienten warm und ruhig halten. Arzt oder Giftinformationszentrum umgehend kontaktieren.

3	 Anwendungsbezogene Anwendungsbestimmungen
(NT850) Auf derselben Fläche müssen mindestens 14 Tage Abstand zwischen zwei Behandlungen mit diesem Mittel eingehalten werden.
(NW605-2) Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den 
unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die 
mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, 
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten.
reduzierte Abstände: 50 % 5 m, 75 % 5 m, 90 % * 
(NW606) Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand 
zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - ein-
gehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
10 m 
(NW706) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführen-
der, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen 
Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn: 
- �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 

münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder
- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
(NW800) Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März. 
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Nach Hautkontakt
Mit reichlich Seife und Wasser abwaschen, falls verfügbar mit Polythylenglykol 400, weiter mit Wasser säubern. Bei anhaltenden Symptomen Arzt kontaktieren.

Nach Augenkontakt
Umgehend mit ausreichend Wasser für mindestens 15 Minuten spülen, auch unter den Augenlidern. Falls vorhanden, Kontaktlinsen nach den ersten 5 Minuten 
entfernen, dann weiter spülen. Bei Entwicklung und Anhalten von Reizung ärztliche Hilfe aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Arzt oder Giftinformationszentrum umgehend kontaktieren.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Symptomatische Behandlung. Nach Verschlucken sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten zwei Stunden in Betracht gezogen werden. Die Anwen-
dung von Aktivkohle und Natriumsulfat wird jedoch immer empfohlen. Ein spezifisches Gegenmittel gibt es nicht.

LAGERUNG
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Im Originalbe-hälter aufbewahren. Behälter fest 
verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Außerhalb der Reichweite von nicht autorisiertem Personal aufbewahren. Vor Frost 
geschützt an einem kühlen und sicheren Ort lagern.

ENTSORGUNG
LEERE PACKUNGEN NICHT WIEDERVERWENDEN! Behälter gründlich mit einer integrierten Druckspülvorrichtung oder manuell dreimal spülen. Spüllösungen in 
den Spritztank geben. Dreifach gespülte Behälter sollten durchstochen werden, um die Wiederverwendung zu verhindern, und können von einem autorisierten 
Unternehmer oder an einer Sammelstelle entsorgt werden.


